
 

1 

 

 

 

Frühpensionierung in der beruflichen Vorsorge 

In zwei Urteilen hat das Bundesgericht Fragen im Zusammenhang mit der Frühpensi-
onierung geklärt. Im Urteil vom 26. März 2021 (9C_732/2020) ging es darum, ob sich 
eine Person auch für eine Frühpensionierung entscheiden kann, wenn der Vorsorge-
fall «Invalidität» bereits eingetreten ist. Im zur Publikation vorgesehenen Urteil vom 
15. Juni 2021 (8C_721/2020) änderte das Bundesgericht seine langjährige Gerichts-
praxis. Es dehnte den Anwendungsbereich der unfreiwilligen Frühpensionierung auf 
Personen aus, die nicht nur aus wirtschaftlichen, sondern auch aus anderen unver-
schuldeten Gründen entlassen wurden und sich frühpensionieren liessen. 

Da sich die beiden Vorsorgefälle «Invalidi-
tät» und «Alter» gegenseitig ausschliessen, 
entfällt die reglementarisch vorgesehene 
Möglichkeit der Frühpensionierung, sobald 
der Vorsorgefall «Invalidität» eingetreten 
ist. Dies gilt gemäss Bundesgerichtsurteil 
vom 26. März 2021 (9C_732/2020) selbst 
dann, wenn die Frühpensionierung vor der 
rentenzusprechenden IV-Verfügung bean-
tragt wurde. 

In seinem Urteil vom 15. Juni 2021 
(8C_721/2020) hat das Bundesgericht ent-
schieden, dass auch dann, wenn eine Per-
son nach erhaltener Kündigung vorzeitige 
Altersleistungen anstatt einer Austrittsleis-
tung wählt, eine unfreiwillige vorzeitige Pen-
sionierung im Sinne von Art. 12 Abs. 2 
Bst. a Arbeitslosenversicherungsverord-
nung (AVIV) vorliegen kann. Dadurch wird 
die vor der Frühpensionierung ausgeübte 
beitragspflichtige Beschäftigung als Bei-
tragszeit angerechnet. 

Nachstehend kommentieren wir diese bei-
den im Zusammenhang mit der Frühpensi-
onierung in der beruflichen Vorsorge gefäll-
ten Urteile des Bundesgerichts.  

1. Urteil vom 26. März 2021 
In seinem Urteil vom 26. März 2021 
(9C_732/2020) befasste sich das Bundes-
gericht mit einem Mann, der im Dezember 
2016 erkrankte und dessen Arbeitsverhält-
nis mittels Aufhebungsvereinbarung auf 
den 31. Dezember 2016 aufgelöst wurde. 
Im Oktober 2017 und somit erst 10 Monate 
später meldete er sich bei der Invalidenver-
sicherung an. Nachdem er im Juni 2019 bei 
seiner Pensionskasse die Frühpensionie-
rung beantragte, wurde ihm rückwirkend ab 
1. Januar 2017 eine Altersrente der berufli-
chen Vorsorge ausgerichtet. Im Oktober 
2019 sprach ihm die IV-Stelle mit Wirkung 
ab April 2018 (6 Monate nach seiner Anmel-
dung vom Oktober 2017) eine IV-Rente zu. 
Daraufhin wandte sich der Mann erneut an 
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seine Pensionskasse und beantragte die 
Ausrichtung einer Invalidenrente. Die Pen-
sionskasse lehnte seinen Antrag ab und be-
gründete dies damit, dass er bereits seit Ja-
nuar 2017 eine Altersrente ausgerichtet er-
halte. Dass er sich erst nach Eintritt des 
Vorsorgefalls «Invalidität» für die Frühpen-
sionierung entschieden habe, ändere nichts 
daran, dass sich der Vorsorgefall «Alter» 
bereits am 1. Januar 2017 verwirklicht 
habe. Das daraufhin mittels Klage angeru-
fene kantonale Gericht gab der Pensions-
kasse Recht. Gegen das kantonale Urteil 
erhob der Mann Beschwerde beim Bundes-
gericht und beantragte, die Pensionskasse 
sei zu verpflichten, ihm anstelle der bisher 
geleisteten Altersrente ab April 2018 eine 
Invalidenrente aus der beruflichen Vorsorge 
auszurichten. Das Bundesgericht hiess die 
Beschwerde gut und verpflichtete die Pen-
sionskasse zur Ausrichtung einer Invaliden-
rente ab April 2018. 

Keine Frühpensionierung nach Eintritt 
des Vorsorgefalls «Invalidität» 
In seinem Urteil hielt das Bundesgericht zu-
nächst fest, dass im Bereich der obligatori-
schen beruflichen Vorsorge der Eintritt 
des Vorsorgefalls «Invalidität» mit der 
Entstehung des Anspruchs auf eine IV-
Rente der Invalidenversicherung zusam-
menfalle. Sofern das Reglement der Pensi-
onskasse nichts Abweichendes vorsehe, 
gelte dies ebenso im Bereich der überobli-
gatorischen beruflichen Vorsorge. Weiter 
hielt das Bundesgericht in Übereinstim-
mung mit dem kantonalen Gericht fest, dass 
der Vorsorgefall «Invalidität» im vorliegen-
den Fall am 1. April 2018 eingetreten sei. 
Daran ändere nichts, dass der rentenzu-
sprechende Entscheid der IV-Stelle erst im 
Oktober 2019 ergangen sei und somit erst 
ab dann Gewissheit über den Anspruch auf 
Ausrichtung einer IV-Rente bestanden 
habe. Dass bei rechtzeitiger IV-Anmeldung 

allenfalls bereits ab Dezember 2017 An-
spruch auf eine IV-Rente bestanden hätte 
und der Vorsorgefall «Invalidität» somit be-
reits im Dezember 2017 hätte eintreten kön-
nen, liess das Bundesgericht offen, da es 
dies als nicht entscheidrelevant erachtete.  

Vor dem Bundesgericht argumentierte der 
Mann, der Vorsorgefall «Alter» sei erst 
dann eingetreten, als er im Juni 2019 ge-
genüber der Pensionskasse den Antrag auf 
Frühpensionierung gestellt habe. Die Pen-
sionskassen hingegen stellte sich auf den 
Standpunkt, der Vorsorgefall «Alter» sei 
rückwirkend mit dem Zeitpunkt der An-
spruchsentstehung auf Ausrichtung einer 
Altersrente und somit am 1. Januar 2017 
entstanden. Auch diese Frage liess das 
Bundesgericht offen, denn für das Bundes-
gericht war allein massgebend, dass der 
Vorsorgefall «Invalidität» bereits eingetre-
ten war, als der Mann im Juni 2019 die Aus-
richtung vorzeitiger Altersleistungen bean-
tragt hatte. Damit konnte die reglementa-
risch vorgesehene Willenserklärung vom 
Juni 2019 den Anspruch auf vorzeitige Al-
tersleistungen und den Vorsorgefall «Alter» 
im Sinne einer Frühpensionierung gar nicht 
mehr auslösen, denn sie erfolgte erst nach 
Eintritt des Vorsorgefalls «Invalidität» 
(1. April 2018). 

Da sich die beiden Vorsorgefälle «Invalidi-
tät» und «Alter» gegenseitig ausschliessen, 
entfällt mit dem Zeitpunkt des Eintritts des 
Vorsorgefalls «Invalidität» somit die Mög-
lichkeit der Frühpensionierung. Dies gilt ge-
mäss Bundesgericht selbst dann, wenn die 
für die Frühpensionierung erforderliche Wil-
lenserklärung wie im vorliegenden Fall noch 
vor Erhalt der rentenzusprechenden Verfü-
gung der IV-Stelle abgegeben wurde. Der 
Vorsorgefall «Invalidität» tritt nämlich mit 
der Entstehung des Anspruchs auf IV-Ren-
tenleistungen und somit unabhängig vom 
Zeitpunkt der Rentenverfügung ein. Das 
Bundesgericht kam deshalb zum Schluss, 
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dass der Mann mit Wirkung ab 1. April 2018 
Anspruch auf eine Invalidenrente aus der 
beruflichen Vorsorge anstatt der bisher aus-
gerichteten Altersrente aufgrund der Früh-
pensionierung habe. 

Rückabwicklung bei Frühpensionierung 
nach dem IV-Rentenbeginn  
Aus diesem Urteil lässt sich nun Folgendes 
ableiten: Wählt eine Person nach der Been-
digung ihres Arbeitsverhältnisses die Früh-
pensionierung anstelle der Austrittsleistung 
und erhält sie rückwirkend eine IV-Rente 
der Invalidenversicherung zugesprochen, 
deren Beginn vor der reglementarisch vor-
gesehenen Willenserklärung liegt, kann die 
Frühpensionierung – anderslautende Reg-
lementsbestimmungen vorbehalten – rück-
gängig gemacht werden. Anstatt der vorzei-
tigen Altersrente kann dann eine Invaliden-
rente der beruflichen Vorsorge beansprucht 
werden. Angesichts der oft sehr langen Ver-
fahrensdauer bei der Invalidenversicherung 
kann dies in solchen Fallkonstellationen 
dazu beitragen, dass eine erwerbsunfähig 
gewordene Person ihren Lebensunterhalt in 
einem ersten Schritt mittels Frühpensionie-
rung finanzieren und in einem späteren 
Zeitpunkt bei ihrer Pensionskasse anstatt 
der vorzeitigen Altersrente die Ausrichtung 
einer Invalidenrente beantragen kann. 

Dies gilt aber dann nicht, wenn der Beginn 
der IV-Rente der Invalidenversicherung und 
damit der Vorsorgefall «Invalidität» erst 
nach der reglementarisch vorgesehenen 
Willenserklärung für eine Frühpensionie-
rung eintritt. In einem solchen Fall dürfte es 
vielmehr bei der Frühpensionierung blei-
ben. 

2. Urteil vom 15. Juni 2021 
In seinem Urteil vom 15. Juni 2021 
(8C_721/2020) befasste sich das Bundes-
gericht ebenfalls mit einem Mann, der sich 
nach Auflösung des Arbeitsverhältnisses für 

eine Frühpensionierung entschied. Als er 
sich kurz vor dem Ende des Arbeitsverhält-
nisses bei der Arbeitslosenversicherung 
(ALV) meldete, lehnte diese sein Gesuch 
um Arbeitslosenentschädigung ab. Die ALV 
begründete dies damit, dass er nach seiner 
Frühpensionierung die vorausgesetzten 
12 Beitragsmonate nicht aufweise. Nach-
dem der Mann hiergegen Beschwerde er-
hoben hatte, gab das kantonale Gericht der 
ALV Recht. Das daraufhin angerufene Bun-
desgericht hiess die Beschwerde des Man-
nes dahingehend gut, dass er die vorausge-
setzte 12-monatige Beitragszeit erfülle und 
die ALV nun noch die übrigen Anspruchsvo-
raussetzungen prüfen müsse. 

Vor dem Bundesgericht stellte sich die 
Frage, ob sich der frühpensionierte Mann 
die in der Zeit davor zurückgelegte Bei-
tragszeit anrechnen lassen kann oder nicht. 
Gemäss Art. 13 Abs. 3 Arbeitslosenversi-
cherungsgesetz (AVIG) in Verbindung mit 
Art. 12 Abs. 1 AVIV wird Personen, die vor 
Erreichen des AHV-Rentenalters pensio-
niert worden sind, nur jene beitragspflich-
tige Beschäftigung als Beitragszeit ange-
rechnet, die nach der Pensionierung ausge-
übt wurde. Hiervon ausgenommen sind nur 
Personen, die aus wirtschaftlichen Gründen 
oder aufgrund von zwingenden Regelungen 
im Rahmen der beruflichen Vorsorge vor-
zeitig pensioniert wurden (vgl. Art. 12 Abs. 2 
Bst. a AVIV). Auf den vom Bundesgericht 
vorliegend zu beurteilenden Fall traf aber 
weder das eine (Kündigung aus wirtschaftli-
chen Gründen) noch das andere (zwin-
gende Regelung zur Frühpensionierung im 
Reglement der Pensionskasse) zu. 

Praxisänderung zur Beitragsermittlung 
bei unfreiwilliger Frühpensionierung 
In seinem Urteil fasste das Bundesgericht in 
einem ersten Schritt die langjährige bun-
desgerichtliche Praxis zusammen: Gemäss 
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dieser kommt Art. 12 Abs. 2 AVIV bei Per-
sonen, die das Arbeitsverhältnis von sich 
aus oder mittels Aufhebungsvereinbarung 
(im gegenseitigen Einvernehmen) beenden, 
nicht zur Anwendung. Das Bundesgericht 
wies darauf hin, dass dabei jeweils unbe-
rücksichtigt blieb, ob die Aufhebungsverein-
barung unter einem gewissen Druck zu-
stande gekommen war und ob die Nichtun-
terzeichnung der Aufhebungsvereinbarung 
zur Kündigung durch den Arbeitgeber ge-
führt hätte. In einem zweiten Schritt verwies 
das Bundesgericht auf die seit 2012 anders-
lautende Weisung des Staatssekretariats 
für Wirtschaft (SECO), wonach Art. 12 
Abs. 2 AVIV auch dann anzuwenden ist, 
wenn die Entlassung aus anderen unver-
schuldeten Gründen erfolgt ist: Gemäss der 
Weisung des SECO in der AVIG-Praxis 
ALE Rz. B177 ist auch immer dann eine un-
freiwillige Frühpensionierung anzunehmen, 
wenn die versicherte Person an ihrer Ar-
beitsstelle bleiben möchte, dies aber nicht 
tun kann, weil sie aus wirtschaftlichen oder 
aus anderen unverschuldeten Gründen ent-
lassen wurde und eine Altersleistung der 
beruflichen Vorsorge bezieht. In einem drit-
ten und letzten Schritt nahm das Bundesge-
richt sodann eine vertiefte Prüfung des Ge-
setzeszwecks vor und kam zum Schluss, 
dass an der langjährigen bundesgerichtli-
chen Rechtsprechung nicht weiter festge-
halten werden kann und der AVIG-Praxis 
des SECO zu folgen ist. 

Im Sinne einer Praxisänderung erachtete 
das Bundesgericht es nun neu als richtig 

und bundesrechtlich zulässig, Art. 12 Abs. 2 
Bst. a AVIV über den Wortlaut der Verord-
nungsbestimmung hinaus auf vorzeitige 
Pensionierungen zufolge unverschuldeter 
Entlassung auszudehnen. Im vorliegend zu 
beurteilenden Fall entschied das Bundes-
gericht, dass der Mann nicht durch sein ei-
genes Verhalten eine Kündigung durch den 
Arbeitgeber veranlasst oder in Kauf genom-
men habe. Somit falle er unter Art. 12 Abs. 2 
AVIV und die vor seiner Frühpensionierung 
zurückgelegte Beitragszeit sei anzurech-
nen. Damit habe er das Erfordernis der 12-
monatigen Beitragszeit erfüllt und grund-
sätzlich Anspruch auf Ausrichtung einer Ar-
beitslosenentschädigung. 

Stellensuche und Arbeitslosenentschä-
digung auch bei Frühpensionierung 
Dass sich das Bundesgericht mit seiner 
Praxisänderung nun der Ansicht des SECO 
anschloss und den Anwendungsbereich 
von Art. 12 Abs. 2 Bst. a AVIV auch auf an-
dere unverschuldete Entlassungsgründe 
ausdehnt, ist erfreulich. Denn gerade Per-
sonen mit gesundheitlichen Beeinträchti-
gungen sind vermehrt damit konfrontiert, 
dass ihre Arbeitgebenden das Arbeitsver-
hältnis auflösen, sie aber keinen Anspruch 
auf Invalidenleistungen haben. Diese Per-
sonen haben nun die Möglichkeit, sowohl 
die Frühpensionierung zu wählen als auch 
eine ihrer Beeinträchtigung angepasste An-
stellung zu suchen und während der Suche 
eine Arbeitslosentschädigung zu beziehen. 
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